
Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

19/SVV/0276

Betreff: öffentlich

Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße", 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche 
Kleingartenanlage Bertinistraße, Abwägung und Satzungsbeschluss

Erstellungsdatum 11.03.2019
Eingang 922: 12.03.2019

Einreicher: Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

03.04.2019 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB wird über die Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße“, 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche 
Kleingartenanlage Bertinistraße entschieden (gemäß Anlagen 3A und 3B).

2. Der Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße“, 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche 
Kleingartenanlage Bertinistraße wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen, die 
dazugehörige Begründung wird gebilligt (siehe Anlagen 4 und 5).

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Realisierungskosten
Bei Inkraftsetzung der Planung werden Kosten für die Umsetzung der Planung anfallen, die nicht durch 
einen Dritten übernommen werden. Die Höhe der Realisierungskosten und deren Finanzierung wird 
angegeben mit:

Kostenposition       geschätzter Aufwand in €        Finanzierung aus Produktkonto

öffentliche Grün- und 
Wegefläche      ca. 12.150                                  5510000/ 0961400

Vorgenannter Aufwand entfällt voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2024.
Auf den Haushaltsvorbehalt auch für künftige Jahre wird hingewiesen.

Folgekosten
Folgekosten, die nach Realisierung der Planung zu erwarten sind, werden für die Instandhaltung und 
Pflege der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen angenommen.
Die Höhe der zu erwartenden jährlichen Folgekosten und deren Finanzierung wird angegeben mit:

Kostenposition geschätzter Aufwand in €     Finanzierung aus Produktkonto

Pflege öffentlicher Grünflächen ca. 405                                     5221100

Vorgenannter Aufwand entfällt voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2024.
Auf den Haushaltsvorbehalt auch für künftige Jahre wird hingewiesen.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

0 0 0 0 0 0 keine

Begründung:

Aus aktuellem Anlass besteht das Erfordernis, über die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligungen zum Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße“, 1. Ergänzung, Teilbereich 
Nordwestliche Kleingartenanlage Bertinistraße zu entscheiden, den Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan zu fassen. Die finanziellen Auswirkungen sowie die nähere Erläuterung zur 
Erforderlichkeit der Beschlussvorlage ergeben sich aus den folgenden Anlagen zu dieser 
Beschlussvorlage:

Anlage 1 Finanzielle Auswirkungen (2 Seiten)
Anlage 2 Kurzeinführung (2 Seiten)
Anlage 3A Abwägungsvorschlag Öffentlichkeit (7 Seiten)
Anlage 3B Abwägungsvorschlag Träger öffentlicher Belange (1 Seiten)
Anlage 4 Bebauungsplan (1 Plan)
Anlage 5 Begründung (27 Seiten)

Hinweis zu den Planunterlagen: Das Original des Bebauungsplans im Maßstab 1:500 kann jederzeit 
im Bereich Verbindliche Bauleitplanung eingesehen werden.
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Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage 

Betreff: Kurzfassung 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja 

2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja 

3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise 

4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 5510000 Bezeichnung: Öffentliches Grün und  
Landschaftsbau. 

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt: 

Angaben in EUro 
Ist-

Vorjahr 
lfd. Jahr  Folgejahr Folgejahr  Folgejahr Folgejahr Gesamt 

Ertrag 
laut Plan 

0 0 0 0 0 0 0 

Ertrag 
neu 

0 0 0 0 0 0 0 

Aufwand 
laut Plan 

900.321 1.385.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000 6.925.000 

Aufwand 
neu 

900.321 1.385.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000 6.925.000 

Saldo Ergebnishaushalt 
laut Plan 

-900.321 -1.385.000 -1.385.000 -1.385.000 -1.385.000 -1.385.000 -6.925.000 

Saldo Ergebnishaushalt 
neu 

-900.321 -1.385.000 -1.385.000 -1.385.000 -1.385.000 -1.385.000 -6.925.000 

Abweichung 
zum Planansatz 

0 0 0 0 0 0 0 

 
5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis 
2023 in der Höhe von insgesamt 0,00 Euro. 
 
6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt: 

Angaben in Euro 
Bisher 

bereitge-
stellt 

lfd. Jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 
Bis 

Maßnahme-  
ende 

Gesamt 

Investive Einzahlungen  
laut Plan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Investive Einzahlungen 
neu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Investive Auszahlungen  
laut Plan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Investive Auszahlungen 
neu 

0 0 0 0 0 0 12.150 12.150 

Saldo Finanzhaushalt  
laut Plan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Finanzhaushalt  
neu 

0 0 0 0 0 0 -12.150 -12.150 

Abweichung  
zum Planansatz 

0 0 0 0 0 0 -12.150 -12.150 

 
7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr.       
 Bezeichnung       gedeckt. 
 

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja 

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung 
von         Vollzeiteinheiten verbunden. 
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja 

 
9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja 
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Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herlei-
tung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen 
oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.). 

 

Bebauungsplan Nr. 60 “Bertinistraße“, 1. Ergänzung 

 

Grünfläche 

Produkt / Konto 5510000 / 0961400 bzw. 5221100 

 

Herstellungskosten: 

Fläche:           81 qm 

Ansatz:         150 €/qm 

Kosten:         12.150 € 

 

Unterhaltskosten: 

Fläche:           81 qm 

Ansatz:             5 €/qm 

Kosten:              405 € 

 

Aufgrund der Fertigstellung nach dem Jahr 2023 fallen die Folgekosten (Unterhaltskosten) frühestens ab dem 
Jahr 2024 an und werden aus dem jährlich zur Verfügung stehenden Budget gedeckt.  

Anlagen: 
 Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen 

 (Interne Pflichtanlage!) 
 Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen) 
 Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen) 
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Anlage 2 
Kurzeinführung 
Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße", 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche 
Kleingartenanlage Bertinistraße, Abwägung und Satzungsbeschluss 
 
Anlass für die vorliegende Beschlussvorlage 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.09.2017 den Aufstellungsbeschluss 
zu dem einfachen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche 
Kleingartenanlage Bertinistraße gefasst. Auf einen Auslegungsbeschluss wurde aufgrund der 
Durchführung eines vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Baugesetzbuch verzichtet. 
 
Gegenstand der Planung ist die Ergänzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 60 
„Bertinistraße“ um eine 81 m² große Fläche zur Herstellung einer öffentlichen Grünfläche, mit der 
die Grün- und Wegeverbindungen zur Freizeit- und Erholungsnutzung aus dem 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 “Bertinistraße“ zu den angrenzenden Baugebieten 
gesichert werden. 
 
 
Darstellung der Ergebnisse aus den bisherigen Verfahrensschritten und Empfehlung der 
Verwaltung  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan erfolgte in der Zeit vom 30.07.2018 bis zum 
07.09.2018.  
Es ging eine Stellungnahme ein. Die Äußerungen, welche in anwaltlicher Vertretung erfolgten, 
bezogen sich im Wesentlichen auf die aus Sicht der Stellungnehmenden nicht ausreichende 
Berücksichtigung der Eigentümerinteressen durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 
auf einem privaten Flurstück und die Forderung einer Alternativenprüfung bzw. die Erarbeitung 
einer konkreten Konzeption für das Plangebiet.  
Die Stellungnahme wurde geprüft und ist in den Abwägungsprozess eingestellt worden. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus der förmlichen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Die förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Zeit vom 01.03.2018 bis 
zum 09.04.2018. Es wurden der Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und 
ergänzend auch das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR (kein TÖB) beteiligt.  
  
Der Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst hat der Planung zugestimmt und 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Einholung einer 
Munitionsfreigabebescheinigung erforderlich ist. Das Landesbüro anerkannter 
Naturschutzverbände GbR hat sich nicht geäußert, es wird davon ausgegangen, dass es der 
Planung zustimmt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu den während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen 
 
Die 1. Ergänzung übernimmt die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Parkanlage“ für einen sehr kleinen Planbereich angrenzend an den rechtswirksamen 
Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ zur Umsetzung einer öffentlichen Grün- und 
Wegeverbindung. Sie dient lediglich der vollständigen Umsetzung einer schon seit 2005 von der 
Stadt Potsdam angestrebten öffentlichen Grün-und Wegeverbindung, welche ein wichtiger Teil 
eines bislang noch nicht vollständig nutzbaren, öffentlichen Fußwegenetzes im Bereich 
Bertinistraße / Pfingstberg ist. Grundlage dafür ist das städtebauliche Konzept zum 
Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, welches die innergebietliche Wegevernetzung zwischen 
Höhenweg, Bertinistraße und Bertiniweg darstellt. Weiterhin sind der Ergänzungsbereich bzw. ein 
Teil des Flurstücks 1259, Flur 1 in der Gemarkung Potsdam im Stadtentwicklungskonzept (StEK) 
Kleingärten als Fläche für Kleingarten festgelegt.  
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Eine konkrete Planung für die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche ist auf der Ebene des 
Bebauungsplans nicht notwendig und wird im Rahmen des Umsetzungsprozesses im 
Zusammenhang mit der Planung für den gesamten öffentlichen Grün-und Wegebereich im 
Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ erstellt.  

Bei der Festsetzung von Grünflächen kann die Eigentümerin grundsätzlich gemäß § 40 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8 BauGB Entschädigungsansprüche geltend machen, soweit ihr Vermögensnachteile 
entstehen.  

Die Planung für die 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ wird nicht geändert. 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu den während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
eingegangenen Stellungnahmen 
 
Hinsichtlich der Stellungnahme des Zentraldienstes der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
wird in die Planzeichnung zum Bebauungsplan ein Hinweis zum Thema Kampfmittel 
aufgenommen.  
 
 
Empfehlung der Verwaltung 
Sofern dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung gefolgt wird, kann der Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße", 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche 
Kleingartenanlage Bertinistraße gefasst und die Begründung gebilligt werden. 
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Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße", 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche Kleingartenanlage Bertinistraße 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

ANLAGE 3A 

 

1 
 

Abwägungsvorschlag zu den Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60, 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche Kleingar-
tenanlage Bertinistraße (Stand: Januar 2019) 
 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 30.07.2018 bis 07.09.2018 durchgeführt. 
 
Die folgenden Bürger haben sich zum Entwurf des Bebauungsplans wie folgt geäußert: 
 
Die Einwender sind in dieser Auswertung anonymisiert. Namen und Adressen der Einwender sowie Datum des Schreibens und des Eingangs bei der Landeshauptstadt 
Potsdam sind in einer gesonderten Einwenderliste zusammengestellt.  
 
(Die Texte der Beteiligten geben den Inhalt der Originalstellungnahmen wieder, wurden aber zur besseren Les- und Erfassbarkeit neu geordnet und ggf. teilweise gekürzt.) 

Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

1 

 
Bürger 01 (in Vertretung durch Rechtsanwalt) 
Schreiben vom 06.09.2018 
 
Meine Mandantin ist Eigentümerin der Grundstücke Flurstücke 1257, 
1258, 1259, Flur 1 der Gemarkung Potsdam. Ein Teil des Flurstücks 
1259 ist von der beabsichtigten ersten Ergänzung des Bebauungs-
plans Nr. 60 („Bertinistraße“, Teilbereich Nordwestliche Kleingarten-
anlage Bertinistraße) betroffen.  
 
Namens und in Vollmacht meiner Mandantin nehme ich daher nach-
folgend im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Stellung: 
 

- Die erste Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 („Berti-
nistraße“, Teilbereich Nordwestliche Kleingartenanlage 
Bertinistraße, Flustück 1259) ist in mehrfacher Hinsicht 
fehlerhaft. 
 

- Die Eigentümerinteressen meiner Mandantin (Bestands-
garantie ihres privaten Grundstückes gem. Art. 14 Abs. 1 
GG) werden bei der Festsetzung einer öffentlichen Grün-
fläche i.S.V. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB nicht im ausrei-
chenden Maße berücksichtigt.  
 

- Die Festsetzung ist zudem unbestimmt.  
 

 
Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die 1. Ergänzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ liegt im 
Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch und ist Teil des Flurstücks 1259, Flur 1 in der 
Gemarkung Potsdam, welches südlich an das Flurstück 913 angrenzt. Es handelt es 
sich um einen unzugänglichen und verwilderten Grünbereich, welcher vom Bertiniweg 
aus erreichbar ist und nördlich an die Gärten der Kleingartenanlage „Bertinistraße 12/13 
e.V.“ grenzt. Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ ist die Klein-
gartenanlage als private Grünfläche mit Zweckbestimmung „Erholungsgärten“ festge-
setzt. Die öffentliche Zugänglichkeit des Plangebietes von der Höhenstraße aus, ist zur-
zeit nicht gegeben, da der private Grundstückseigentümer den Wegezugang durch die 
Kleingartenanlagen gesperrt hat.  
 
Der Ergänzungsbereich mit seiner Fläche von 81 qm setzt eine öffentliche Grünfläche 
mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ fest. Damit übernimmt er die Festsetzung aus dem 
rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, welcher für die südlich angren-
zenden Flurstücke 1259 und 913 überwiegend eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung „Parkanlage“ mit dem Ziel der Sicherung einer öffentlichen Grün-und Wege-
verbindung zu den Baugebieten im Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingst-
bergs/Vogelweide“ festsetzt.  
Weiterhin sind der Ergänzungsbereich bzw. ein Teil des Flurstücks 1259 im Stadtent-
wicklungskonzept (StEK) Kleingärten als Fläche für Kleingarten festgelegt. Die öffentli-
che Durchwegung stellt ein zentrales Kriterium für die Anerkennung als Kleingartenanla-
ge und die Gemeinnützigkeit dar. 
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Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße", 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche Kleingartenanlage Bertinistraße 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

ANLAGE 3A 

 

2 
 

Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Im Einzelnen: 
 

1. Meine Mandantin ist – ausgeführt – als Erbengemeinschaft 
Eigentümerin u.a. des Flurstücks 1259, das durch die beab-
sichtigte Planung in Anspruch genommen werden soll. 
 
Beabsichtigt ist anstelle der bisherigen Festsetzung als pri-
vate Grünfläche in dem betroffenen Flurstücksteil nunmehr 
die Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“ (Sicherung der Grün- und Wege-
verbindung zwischen o.g. Bebauungsplan und dem Bebau-
ungsplan Nr. 95).  
 

2. Die Belange meiner Mandantin als Eigentümerin, insbeson-
dere ihr Grundrecht nach Art. 14 GG, sind mit dem ihr zu-
stehenden hohen Gewicht im Rahmen der Abwägung nach 
folgenden Grundsätzen einzustellen: 
 

a) Die rechtlichen Anforderungen an eine sachgerechte Abwä-
gung sind in § 1 Abs. 7 BauGB geregelt. Nach dieser Vor-
schrift sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die öf-
fentlichen und auch die privaten Belange gegeneinander und 
untereinander abzuwägen. Diese gesetzlichen Anforderun-
gen hat die bundes- und oberverwaltungsgerichtliche Recht-
sprechung weiter konkretisiert: 
 
„Danach ist das Abwägungsgebot dann verletzt, wenn 
eine Abwägung überhaupt nicht stattfindet, wenn in die 
Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach 
Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, wenn die 
Bedeutung der betroffenen Belange verkannt wird oder 
wenn der Ausgleich zwischen den durch die Planung be-
rührten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der 
zur Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis 
steht.“ (vgl. nur OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 
14.09.2010, a.a.O., Rn. 26f.; U. v. 21.09.2007 – OVG 10 A 
9.05, Rn. 42 sowie vom 24.02.2011, a.a.O., Rn. 44; Söfker, 
in: Enst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 1, Rn. 185) 

Die 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ dient lediglich der vollstän-
digen Umsetzung dieser schon seit 2005 von der Landeshauptstadt 
 Potsdam angestrebten öffentlichen Grün-und Wegeverbindung, welche ein wichtiger 
Teil eines bislang noch nicht vollständig nutzbaren, öffentlichen Fußwegenetzes im Be-
reich Bertinistraße / Pfingstberg ist. Grundlage dafür ist das städtebauliche Konzept zum 
Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, welches die innergebietliche Wegevernetzung 
zwischen Höhenweg, Bertinistraße und Bertiniweg darstellt. Darüber hinaus dient diese 
Wegeverbindung der übergebietlichen Vernetzung zu dem im Bau befindlichen Wohn-
gebiet Campus am Jungfernsee, der Aussichtsplattform am Jungfernsee sowie zu der 
dort geplanten Steganlage mit einem öffentlichen Halt für ein Wassertaxi und ebenso zu 
dem in der Nähe gelegenen Pfingstberg.  
 
 
 
Auch im Hinblick auf das Gebot der gerechten Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gilt, dass der Bebauungsplan nach seiner spezifischen Funktion einen Rahmen 
setzen soll. Er braucht hingegen nicht alle Probleme, die sich aus der in ihm enthaltenen 
grundsätzlichen Zulassung bestimmter Nutzungen im Plangebiet im Einzelfall für andere 
schon selbst abschließend zu bewältigen.  
 
Die Eigentümerin macht ganz allgemein ihre Rechte aus der Bestandsgarantie ihres 
privaten Grundstückes gem. Art. 14 Abs. 1 GG geltend. Da sich die Fläche in einem von 
Erholungsgärten geprägten Bereich befindet und planungsrechtlich gemäß § 35 BauGB 
als Außenbereich eingestuft ist bzw. im Flächennutzungsplan als Grünfläche festgelegt 
ist, ist eine bauliche Nutzung planungsrechtlich ausgeschlossen. Die Eigentümerin be-
zieht sich demnach auf eine Nutzung als private Grünfläche. Hinzu kommt, dass es sich 
um eine 81 qm große verwilderte Brachfläche handelt, die derzeit nicht genutzt wird. 
Beabsichtigte Nutzungsalternativen hat die Eigentümerin bislang nicht vorgetragen.  
Insgesamt ist der mit den Planungszielen des Bebauungsplanes verbundene Eingriff 
nicht als erheblich einzuschätzen und ist durch die überragende Bedeutung der öffentli-
chen Belange gerechtfertigt. Die 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistra-
ße“ setzt eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ fest. Die Flä-
che ist Teil des Flurstücks 1259, Flur 1 in der Gemarkung Potsdam. Diese Teilfläche 
dient der vollständigen Umsetzung der öffentlichen Grün- und Wegeverbindung zwi-
schen dem Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ und dem Bebauungsplan Nr. 95 „Nörd-
lich des Pfingstbergs/Vogelweide“ und basiert auf dem städtebaulichen Konzept zum 
Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“.  
Mit der Umsetzung des Wegeabschnittes zwischen der Höhenstraße und dem Bertini-
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ANLAGE 3A 

 

3 
 

Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gemessen hieran muss auch die vorliegende Bauleitplanung 
den schutzwürdigen privaten Belangen meiner Mandantin als 
Eigentümerin des betroffenen Grundstücks im Planbereich 
der ersten Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 genügen.  
 
Die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche nach § 9 Abs. 
1 Nr. 15 BauGB (mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“) 
i.S.e. Ergänzung des bestehenden o.g. Bebauungsplans be-
rührt nämlich das Grundrecht meiner Mandantin, d.h. deren 
verfassungsrechtliche Eigentumsgewährleistung i.S.v. Art. 14 
Abs. 1 GG, im erheblichen  Maße. 
 

Das Oberverwaltungsgericht Münster (U. v. 09.10.2017 – 2 D 
98/15.NE, Rn. 54) führt hinsichtlich einer Änderung eines Bebau-
ungsplans wie folgt dazu aus: 
 

„Wird ein Bebauungsplan geändert, so ist  (…) das Inte-
resse der Planbetroffenen an der Beibehaltung des bis-
herigen Zustandes abwägungserheblich … 
 
Die Planbetroffenen besitzen jedoch regelmäßig eine 
schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass die ortsrechtli-
chen Festsetzungen des Plans nicht ohne Berücksichti-
gung ihrer Belange geändert werden. Nimmt der Plan-
geber Veränderungen bestehender Festsetzungen vor, 
muss er sich im Klaren darüber sein, dass er damit 
möglicherweise in das ursprüngliche planerische Kon-
zept eingreift und es bedarf ggf. besonderer Überlegun-
gen, ob diese Änderungen sachgerecht sind. (…) 
 

weg wird auch die Qualität der Naherholungsfunktion für die Bewohner des Gebietes 
wesentlich erhöht. Insgesamt entsteht eine geschlossene innergebietliche Wegeverbin-
dung in einem durch Klein- und Erholungsgärten geprägten Landschaftsraum, welche 
die Straße Am Pfingstberg, die Höhenstraße, die Bertinistraße und den Bertiniweg mitei-
nander verbinden und somit zu einem attraktiven Wohnumfeld beitragen.  
Diesen Zielsetzungen wird ein höherer Rang beigemessen als dem vollständigen unver-
änderten Erhalt der bestehenden Situation.   
 
Auch eine alternative Gestaltung der Planinhalte und Festsetzungen für den Ergän-
zungsbereich ist im Sinne des öffentlichen Interesses an der Zugänglichkeit des Plange-
bietes und angrenzender Bereiche über ein durchgängig nutzbares, öffentliches Wege-
netz ausgeschlossen.  
 
Bei der Festsetzung von Grünflächen kann die Eigentümerin grundsätzlich gemäß § 40 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 BauGB Entschädigungsansprüche geltend machen, soweit ihr Ver-
mögensnachteile entstehen. Die Höhe der Entschädigung dürfte sich im dreistelligen 
Bereich bewegen.   
 
Auf Bitte der Eigentümerin wurde in anwaltlicher Vertretung gemeinsam mit der Verwal-
tung beraten, welche zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten für das Flurstück 1259 
bestehen. Unabhängig von dem Ergänzungsverfahren werden Nutzungsmöglichkeiten 
geprüft.  
 
Die Planung wird nicht geändert. 
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Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Beim Erlass wie bei der Änderung eines Bebauungs-
plans muss im Rahmen der planerischen Abwägung 
das private Interesse am Erhalt bestehender baulicher 
Nutzungsrechte mit dem öffentlichen Interesse an der 
gewollten städtebaulichen Neuordnung des Plangebie-
tes abgewogen werden.“ 

 
Vorliegend handelt es sich zwar nicht um eine Änderung, sondern um 
eine Ergänzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Ver-
bunden damit ist jedoch eine Festsetzung als öffentliche Grünfläche 
im o.g. im o.g. Bebauungsplan. Damit wird eine – bisher im Rahmen 
der Außenbereichspriviligierung mögliche – privatnützige Nutzung 
zukünftig verhindert.  
 

c) Da die Eigentumsrechte meiner Mandantin wegen ihres ver-
fassungsrechtlichen Schutzes hohen Rang besitzen, kann 
und darf ihre Einschränkung ausschließlich mit der Durchset-
zung eines erheblich übergeordneten, öffentlichen Wohls ge-
rechtfertigt werden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 06.10.1992 – 4 
NB 36.92; Gelzer/Bracher/Reidt, Bauplanungsrecht, Rn. 584, 
609).  

d) Bei der Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche auf einem 
privaten Grundstück ist die Bestandsgarantie des Art. 14 
Abs. 1 GG in weitaus größerem Maße zu beachten als bei 
der Festsetzung einer privaten Grünfläche (vgl. Mit-
schang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, § 
9, 13. Auflage 2016, Rn. 84; BVerfG, Beschl. v. 19.12.2002 – 
1 BvR 1402/01; VGH Kassel, U. v. 17.06.2010 – 4 C 713/09). 
So geht das Bundesverfassungsgericht von folgendem aus: 
 
„Bebauungspläne bestimmen gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 
GG Inhalt und Schranken des Eigentums (vgl. BVerfGE 
79, 174 (191 f.)). Der Satzungsgeber muss ebenso wie 
der Gesetzgeber bei der Bestimmung von Inhalt und 
Schranken des Eigentums die schutzwürdigen Interes-
sen des Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls 
in einen gerechten Ausgleich bringen. 
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Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Er muss sich dabei im Einklang mit allen anderen Ver-
fassungsnormen halten; insbes. Ist er an den verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
und an den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebun-
den. Das wohl der Allgemeinheit ist nicht nur Grund, 
sondern auch Grenze für die dem Eigentum aufzuerle-
genden Belastungen. (…) Der Kernbereich der Eigen-
tumsgarantie darf dabei nicht ausgehöhlt werden. Zu 
diesem gehört sowohl die Privatnützigkeit als auch die 
grundsätzliche Verfügungsbefugnis über den Eigen-
tumsgegenstand (vgl. BVerfGE 100, 226 (240 f.) = DÖV 
1999, S. 870; 102, 1 (26 f.) = DÖV 2000, S. 867). (…) 
 
Nach diesen Maßstäben ist die angegriffene Entschei-
dung des VGH mit Art. 14 Abs. 1 GG nicht zu vereinba-
ren. (…) die Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 
fordert, dass in erster Linie Vorkehrungen getroffen wer-
den, die eine unverhältnismäßige Belastung des Eigen-
tümers real vermeiden und die Privatnützigkeit des Ei-
gentums soweit wie möglich erhalten (vgl. BVerfGE 100, 
226 (245)). 
 
Der VGH hätte daher prüfen müssen, ob der mit der 
Festsetzung zulässigerweise verfolgte Zweck, das ge-
plante Wohnviertel mit ausreichenden öffentlich zugäng-
lichen Freiflächen zu versorgen, nicht auch unter einer 
weiter gehenden Schonung des Grundbesitzes der Bf. 
Zu erreichen gewesen wäre… 
 
(Ferner) ist die Abwägung einzustellen, dass sich der 
Entzug der baulichen Nutzungsmöglichkeiten für den 
Betroffenen wie eine (Teil-)Enteignung auswirken kann 
(vgl. BVerfGE 83.201 (212 f.)).“ 

 
 

e) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist vorliegend 
nicht erkennbar, dass eine hinreichende Abwägung der Ei-
gentümerinteressen meiner Mandantin (Bestandsgarantie ih-
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Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

res privaten Grundstückes gem. Art. 14 Abs. 1 GG) mit den 
öffentlichen Interessen bezüglich der Festsetzung einer öf-
fentlichen Grünfläche i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB stattge-
funden hat bzw. rechtmäßigerweise stattfinden kann.  
 
So führt Punkt 1.2.2 der ersten Ergänzung des Bebauungs-
plans Nr. 60 zwar den räumlichen Geltungsbereich auf und 
stellt fest, dass sich die o.g. Fläche im privaten Eigentum be-
findet, stellt darüber hinaus jedoch keinerlei Überlegungen 
hinsichtlich eines möglicherweise schützenswerten Vertrau-
ens meiner Mandantin auf die bisherigen Nutzungsmöglich-
keiten oder überhaupt zu ihren Belangen an.  
 
Im Gegenteil: In Punkt 5.1 heißt es lediglich pauschal, dass 
„aus planerischer Sicht keine Alternative“ bestünde und be-
reits deshalb „keine Abwägung notwendig“ sei. Das indiziert 
bereits eine Verletzung des Abwägungsgebotes, wenn eine 
Abwägung für nicht erforderlich gehalten wird. Tatsächlich 
fehlt es auch an der Alternativenprüfung bzw. Begründung 
für das mit der Festsetzung verfolgte Interesse an einer 
Wegeverbindung.  
 
Schon aus diesem Grund ist die erste Ergänzung des Be-
bauungsplans Nr. 60 („Bertinistraße“, Teilbereich Nordwestli-
che Kleingartenanlage Bertinistraße, Flurstück 1259) fehler-
haft. 
 

3. Im Übrigen ist die o.g. Festsetzung einer öffentlichen Grün-
fläche i.S.v.. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB unbestimmt.  

 
a) Eine Festsetzung muss hinreichend bestimmt sein (vgl. Mit-

schang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, § 
9, 13. Auflage 2016, Rn 127). Sichergestellt werden muss 
hierbei insofern, dass das Handeln der verwaltung messbar 
und in gewissem Ausmaße für den Bürger voraussehbar und 
berechenbar ist (vgl. Huster/Rux, in : BeckOK, GG, Art. 20, 
37. Edition, Rn. 182).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ist 
hinreichend bestimmt. Was unter öffentlicher Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkan-
lage im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zu verstehen ist, hat das OVG Münster mit 
Urteil vom 23.10.2001- 10a D 192/98.NE erläutert und dabei nur geringe begriffliche 
Anforderungen gestellt. "Demnach dient die Zweckbestimmung "Parkanlage" in erster 
Linie der Klarstellung, dass nur eine begrünte Fläche und nicht etwa Dauerkleingärten, 
Sport-, Zelt-, Badeplätze o.ä. angelegt werden sollen. Dies wird durch die Aufzählung 
der möglichen Zweckbestimmungen öffentlicher Grünflächen in § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
bestätigt. Darin ist nämlich von den lediglich begrünten Flächen allein die Parkanlage 
aufgeführt, während die Aufzählung der weiteren nicht allein begrünten Flächen deutlich 
differenzierter ausfällt. Dies bringt die Einschätzung des Gesetzgebers zum Ausdruck, 
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Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

b) Eine solche hinreichende Bestimmtheit ist vorliegend nicht 
gegeben: So wird in Punkt 2.2.3 lediglich aufgeführt, dass für 
den  
 
„Ergänzungsbereich (…) im Rahmen der Beantragung der 
Baugenehmigung ein konkretes Konzept für die Gestaltung 
der öffentlichen Grünfläche (…) erarbeitet (wird).“ 
 
 
Ebenso unklar heißt es in Punkt 2.3.1, dass  
 
„Die konkrete Gestaltung der öffentlichen Grünfläche mit 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ (…) auf der Ebene der Bau-
genehmigung (erfolgt)“ 
 

Derart unbestimmte Formulierungen und unklare Vorstellungen kön-
nen o.g. Voraussetzungen für eine beabsichtigte Festsetzung nicht 
erfüllen. Es ist vorliegend für meine Mandantin überhaupt nicht er-
sichtlich oder nachvollziehbar, wie genannte „konkrete Gestaltung“ 
aussehen könnte.  
 

c) Der Verweis in die textlichen Festsetzungen des bisher be-
stehenden Bebauungsplans geht hierbei fehl: Aufgeführt wird 
in der o.g. Ersten Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 
Punkt 5 („Grünfestsetzungen“). Was das mit der hier beab-
sichtigten Festsetzung zu tun hat, bleibt freilich offen. 
 
 

4. Gern sind meine Mandantin und ich bereit, das mit der Er-
gänzungsplanung verfolgte städtische Anliegen – auch im 
Sinne einer für meine Mandantin zumutbare Variante – mit 
Ihnen zu besprechen.  

 
 
 
 

dass der Unterscheidung zwischen verschiedenen ausschließlich begrünten Flächen im 
Allgemeinen bauplanungsrechtlich keine besondere Bedeutung zukommt. Dementspre-
chend ist ein weites Verständnis des Begriffs der Parkanlage geboten. Der Begriff ist 
dahin auszulegen, dass eine im Übrigen unbebaute begrünte Fläche lediglich nach gar-
tenbaulichen, ökologischen, landschaftsästhetischen oder ähnlichen Gesichtspunkten 
gestaltet sein muss. Die Festsetzung einer Parkanlage mag weniger selbsterklärend 
sein als z.B. die Festsetzung von "Hausgärten". Das nimmt ihr aber nicht die erforderli-
che Bestimmtheit (vgl. dazu Spoerr/Parmentier, BauR 2000, 189), denn zusätzliche text-
liche Festsetzungen setzt § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zur Gültigkeit einer solchen Festset-
zung generell nicht voraus (OVG Lüneburg, Urt.v. 24.11.2010 – 1 KN 266/07). 
 
Im Übrigen richtet sich das erforderliche Maß der Konkretisierung von Festsetzungen 
eines Bebauungsplans danach, was nach den Umständen des Einzelfalls, also den Pla-
nungszielen und den örtlichen Verhältnissen, für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist und dem Gebot gerechter Abwägung der konkret berührten 
privaten und öffentlichen Belange entspricht (siehe u.a. BVerwG, Beschl. V. 28.08.1987 
– BVerwG 4 N 1.86).  
 
In dem von § 1 Abs.3 und § 9 BauGB gezogenen Rahmen bestimmt die Gemeinde in 
planerischer Gestaltungsfreiheit, welches Maß an Konkretisierung von Festsetzungen 
der jeweiligen Situation angemessen ist. Dabei kann eine gewisse planerische Zurück-
haltung durchaus der Funktion des Bebauungsplans entsprechen. Die 1. Ergänzung 
übernimmt die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Park-
anlage“ für einen sehr kleinen Planbereich von 81 qm aus dem rechtswirksamen Bebau-
ungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ zur Umsetzung einer öffentlichen Grün- und Wegever-
bindung, da es sich um eine Ergänzung mit denselben Planzielen handelt.  
 
Eine konkrete Planung für die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche ist auf der Ebene 
des Bebauungsplans nicht notwendig und wird im Rahmen des Umsetzungsprozesses 
im Zusammenhang mit der Planung für den gesamten öffentlichen Grün-und Wegebe-
reich im Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ erstellt.  
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ANLAGE 3B 

 

1 
 

Abwägungsvorschlag zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistra-
ße“, 1. Ergänzung, Teilbereich Nordwestliche Kleingartenanlage (Stand: Januar 2019) 
 
Mit Schreiben vom 01.03.2018 wurden der Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR im Rah-
men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch zum Entwurf des Bebauungsplans beteiligt. 

 

 

 

Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben zum Entwurf des Bebauungsplans wie folgt Stellung genommen: 

(Die Texte geben den Inhalt der Originalstellungnahmen wieder, wurden aber zur besseren Les- und Erfassbarkeit neu geordnet und ggf. teilweise gekürzt.) 

Lfd.Nr. Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

1 Zentraldienst der Polizei - Kampfmittelbeseitigungsdienst 

(Schreiben vom 22.03.2018) 

 

Zur Beplanung des Gebietes bestehen grundsätzlich keine Einwän-
de.  

Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfrei-
gabebescheinigung beizubringen. Darüber entscheidet die für das 
Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage 
einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittel-
verdachtsflächenkarte.  

Diese Einschätzung gilt auch für zukünftige Änderungen dieses Pla-
nes. 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: 

 

 

Es wird folgender Hinweis in die Planzeichnung zum Bebauungsplan aufge-
nommen: 

„Vor der Ausführung von Erdarbeiten ist eine Munitionsfreiheitsbescheinigung 
erforderlich. Diese Kampfmittelfreiheitsbescheinigung kann durch den Vorha-
benträger/Grundstückseigentümer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Bran-
denburg beantragt oder durch einen Nachweis der Kampfmittelfreiheit einer 
vom Grundstückseigentümer beauftragten Fachfirma beigebracht werden. Für 
beide Möglichkeiten ist rechtzeitig vor Baubeginn die entsprechende Beantra-
gung bzw. Beauftragung vorzunehmen.“ 
 

 

 

 

 

Es wird ein Hinweis zu Kampfmitteln in die Planzeichnung zum Bebau-
ungsplan übernommen. 
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BP 60 "Bertinistraße"

BP 95 "Nördlich des

Pfingstberges/Vogelweide"

Bebauungsplan Nr. 60

"Bertinistraße", 1. Ergänzung

Teilbereich

Nordwestliche Kleingartenanlage Bertinistraße

(einfacher Bebauungsplan)

Übersichtsplan

zum Bebauungsplan Nr. 60 "Bertinistraße" 1. Ergänzung

Teilbereich Nordwestliche Kleingartenanlage Bertinistraße

- unmaßstäblich -

Hinweise

1. Artenschutz

Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von

Vegetationsbeständen ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen

Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG

2009) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, Fledermäuse) gemäß §

7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls

sind bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche

Ausnahmegenehmigungen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus

können sich besondere Beschränkungen/ Auflagen für die Baumaßnahmen

ergeben (z.B. Regelung der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren).

Satzung

Stand: Januar 2019

Landeshauptstadt Potsdam

Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Bereich Verbindliche Bauleitplanung

Zweckbestimmung:

Parkanlage

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

öffentliche Grünfläche

Planzeichenerklärung

VERFAHRENSVERMERKE

1. KATASTERVERMERK

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom

........................... und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und

Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch

eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig

möglich.

Potsdam, den .....................................................................................................

          Hersteller der Plangrundlage

2. AUSFERTIGUNG

Die Stadtverordnetenversammlung hat auf ihrer Sitzung am ......................... die Abwägung der

vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange geprüft und den Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen

und die Begründung gebilligt. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Potsdam, den .....................................................................................................

Oberbürgermeister

3. BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf

Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, sind am ...................... im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr.

......./.............. ortsüblich bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen

(§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen

(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft

getreten.

Potsdam, den .....................................................................................................

     Oberbürgermeister

Maßstab  1:500

(im Original)

10 20 50

Landeshauptstadt Potsdam

Bereich Kataster und Vermessung
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1 Planungsgegenstand 

 

1.1 Anlass und Erforderlichkeit 

Anlass für die Planung ist eine seit 2016 laufende Auseinandersetzung zur öffentlichen Be-
gehbarkeit der Flurstücke 903, 908, 913 der Flur 1 in der Gemarkung Potsdam mit dem pri-
vaten Eigentümer hinsichtlich der Umsetzung einer öffentlichen Wegeverbindung zwischen 
dem seit dem Jahr 2005 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ und den 
angrenzenden Baugebieten. Die Bemühungen der Stadt die öffentliche Wegverbindung über 
städtebauliche Verträge zum Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ umzusetzen, sind ge-
scheitert. Nachfolgende Ankaufsverhandlungen für die genannten Flurstücke waren bisher 
nicht erfolgreich. 
 
Der dreiecksförmige Ergänzungsbereich liegt im Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch 
(BauGB) und ist Teil des Flurstücks 1259, Flur 1 in der Gemarkung Potsdam, welches süd-
lich an das Flurstück 913 angrenzt. Die Flurstücke 1259 und 913 sind im Bereich der geplan-
ten Wegeverbindung als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ festgesetzt.  
 
Das Plangebiet ist ein wichtiger Teil eines bislang noch nicht vollständig nutzbaren, öffentli-
chen Fußwegenetzes im Bereich Bertinistraße, Bertiniweg, Höhenstraße, Pfingstberg und 
den Bereichen am Jungfernsee. 
 
Zur städtebaulichen Ordnung und Sicherung der Flächen für eine öffentliche Grün-und 
Wegeverbindung ist eine Ergänzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 60 „Berti-
nistraße“ erforderlich. 
 
Die 1. Ergänzung des seit dem Jahr 2005 rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 60 „Ber-
tinistraße“ wird als einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Absatz 3 BauGB in einem verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 Absatz 1 BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß § 13 Absatz 3 BauGB abgesehen. Durch die 1. Ergän-
zung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich im Übrigen nach § 35 Baugesetzbuch.  
   
 

1.2 Beschreibung des Plangebiets 

1.2.1 Räumliche Lage 

Der Ergänzungsbereich liegt im Norden des Potsdamer Stadtgebietes, nördlich der durch 
Villen- und Landhausbebauung geprägten Nauener Vorstadt. Er ist umgeben von einer 
hochwertigen Villenbebauung entlang der Bertinistraße und des Bertiniwegs sowie von meh-
reren Kleingartenanlagen und Erholungsgärten, welche sich südlich anschließen. In räumli-
cher Nähe befindet sich auch der Jungfernsee mit dem öffentlich zugänglichen Uferweg und 
einer öffentlichen Aussichtsplattform. Am Jungfernsee ist eine Steganlage mit einem öffentli-
chen Halt für ein Wassertaxi geplant.  
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1.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst einen Teil des Flurstücks 1259 der Flur 1 in der Ge-
markung Potsdam. Die Fläche hat eine Größe von 81 m² und befindet sich in privatem Ei-
gentum.  
 

1.2.3 Gebiets- / Bestandssituation 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Nauener Vorstadt in einem durch Wohnbebauung 
und größere zusammenhängende Freiflächen geprägten Bereich.  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen unzugänglichen und verwilderten Grünbereich, 
welcher vom Bertiniweg aus erreichbar ist und nördlich an die Gärten der Kleingartenanlage 
„Bertinistraße 12/13 e.V.“ mit 31 Parzellen grenzt. Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 
60 „Bertinistraße“ ist die Kleingartenanlage als private Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Erholungsgärten“ festgesetzt. Die öffentliche Zugänglichkeit des Plangebietes von der Hö-
henstraße aus ist zurzeit nicht gegeben, da der private Grundstückseigentümer den öffentli-
chen Weg durch die Kleingartenanlagen gesperrt hat. Nördlich an den Geltungsbereich an-
grenzend befindet sich eine größere naturnahe private Grünfläche, welche über einen öffent-
lich zugänglichen Weg erschlossen ist. Diese private Grünfläche befindet sich im Geltungs-
bereich des angrenzenden, seit dem Jahr 2006 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 95 
„Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“.  
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Weg von Norden zum Plangebiet a. R. Bertiniweg           Blick auf das Plangebiet mit Heckenbewuchs 
    

 

 
 
Weg nach Norden vom Plangebiet i. R.  Bertiniweg                     

 
 
 

1.2.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Der Ergänzungsbereich liegt im Außenbereich gemäß § 35 BauGB und befindet sich zwi-
schen den beiden rechtsverbindlichen Bebauungsplänen Nr. 60 „Bertinistraße“ und Nr. 95 
„Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“. Der Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ ist im 
Jahr 2005 in Kraft getreten und setzt Wohngebiete sowie öffentliche und private Grünflächen 
fest. Der Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ ist im Jahr 2006 in 
Kraft getreten und setzt Wohngebiete, Wald sowie öffentliche und private Grünflächen fest. 
 
Zur Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ wurden im 
Jahr 2005 städtebauliche Verträge mit privaten Eigentümern abgeschlossen, in denen u.a. 
auch die öffentliche Wegeverbindung über den Ankauf der Flurstücke 913 und 908 der Flur 1 
in der Gemarkung Potsdam geregelt wurde. Die Inhalte der städtebaulichen Verträge konn-
ten bisher nicht umgesetzt werden.  
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Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“  

 

1.2.5 Erschließung 

Das Planungsgebiet „Bertinistraße“ ist über die Straße Am Neuen Garten und die Große 
Weinmeisterstraße an die Potsdamer Innenstadt angebunden. Die Bertinistraße und die Hö-
henstraße schließen an diesen Straßenzug an und haben eine reine Erschließungsfunktion 
für die angrenzenden Grundstücke.  
 
Das Plangebiet ist über den Bertiniweg und einen anschließenden unbefestigten Fußweg im 
Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ erschlossen. 
Eine weitere Erschließung ist über die Höhenstraße möglich, jedoch ist der fortführende Weg 
durch die Kleingartenanlage „Bertinistraße 12/13 e.V.“ durch die privaten Eigentümer der 
Flurstücke 903, 908, 913 der Flur 1 in der Gemarkung Potsdam gesperrt worden, sodass ei-
ne durchgehende Fuß- und Radwegeverbindung bis zum Bertiniweg und zur Straße Am 
Pfingstberg zurzeit nicht besteht. Das öffentliche Wegesystem ist in diesem Bereich noch 
nicht ausreichend vernetzt.  
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1.3 Übergeordnete Planungen 

 
 

1.3.1 Regionalplanung / Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung / Regionalplanung 
 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Gemeinden den übergeordneten Grund-
sätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Neben allgemeinen 
Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung insbesondere Landesentwicklungs- und Regionalpläne zu beachten.  
 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung ergeben sich aktuell aus dem Landesentwick-
lungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
(LEP B-B). Mit dem LEP B-B wird das LEPro 2007 konkretisiert und damit der Beitrag der 
Raumordnung zur Entwicklung des Gesamtraumes ergänzt.  
  
Der Regionalplan Havelland-Fläming 2020 wurde am 16.12.2014 von der Regionalversamm-
lung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming als Satzung beschlossen. 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hat den Regionalplan mit 
Bescheid vom 18.06.2015 im Einvernehmen mit den fachlich berührten Ministerien gemäß 
§ 2 Absatz 4 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungspla-
nung (RegBkPlG) mit Ausnahmen genehmigt. Die von der Genehmigung ausgenommenen 
Regelungen des Regionalplans betreffen nicht das Gemeindegebiet der Landeshauptstadt 
Potsdam. 
 
Mit seiner Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 43 ist der Regionalplan „Havelland-Fläming 
2020“ am 30.10.2015 in Kraft getreten. Diese Ziele der Raumordnung sind als sonstige Er-
fordernisse bei der Aufstellung dieses Bebauungsplans zu berücksichtigen. 
 
Mit den regionalplanerischen Zielen des Regionalplans 2020 stehen die Bebauungsplanziele 
ebenfalls im Einklang. 
 
 
Mit Schreiben vom 02.03.2018 wurde die Anfrage nach den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung für den Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, 1. Ergänzung gestellt. In Ihrer 
Antwort vom 03.04.2018 teilt die Gemeinsame Landesplanungsbehörde mit, dass die Pla-
nungsziele des Bebauungsplans mit den Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar ist. 
 
Landesentwicklungsprogramm für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg  
 
Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen 
der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das LEPro 
2007 vom 18. Dezember 2007 ist in Brandenburg am 1. Februar 2008 in Kraft getreten. 
  
Die Planung entspricht den Festlegungen (Grundsätzen der Raumordnung) des Landesent-
wicklungsprogramm 2007, wonach die Hauptstadtregion nach den Prinzipien der zentralörtli-
chen Gliederung entwickelt werden soll, zukünftige Siedlungsentwicklungen und Ansiedlun-
gen innerhalb der raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereiche stattfinden und der Stär-
kung der Zentralen Orte dienen sollen.  
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Gemäß § 5 Abs. 3 sind bei der Siedlungsentwicklung verkehrssparende Siedlungsstrukturen 
durch eine möglichst breite Mischung der Nutzungen, wie z.B. Wohnen, Arbeiten, Bildung, 
Einkaufen, anzustreben. In den raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereichen, die durch 
schienengebundenen Personennahverkehr gut erschlossen sind, soll sich die Siedlungsent-
wicklung an dieser Verkehrsinfrastruktur orientieren. Durch die Ansiedlung von Einzelhandel, 
Dienstleistungen und Wohnungen in verkehrsgünstigen Lagen können der Ortskern stärker 
herausgebildet sowie die vorhandenen Erschließungsleistungen der Ver- und Entsorgung 
und der Infrastruktur besser genutzt und teilweise monofunktional geprägte Wohnstandorte 
zu multifunktional geprägten Orten werden. Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und 
sozialen Funktionen sollen im Verbund entwickelt werden (§ 6 Abs. 4).   

 
 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) trifft Aussagen zu raumbedeut-
samen Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch ge-
nommen oder räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird, als 
Rechtsverordnung der Landesregierungen mit Wirkung für das jeweilige Landesgebiet. Der 
LEP B-B wurde am 31. März 2009 als Rechtsverordnung erlassen und ist am 15. Mai 2009 
in Kraft getreten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 
16.6.2014 die Brandenburger Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 für unwirksam erklärt. Die Landesregierung 
Brandenburg hat am 28.04.2015 die Verordnung über die rückwirkende Wiederinkraftset-
zung des LEP B-B auf der Grundlage des Raumordnungsgesetzes beschlossen. Die Ver-
ordnung über den LEP B-B ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg 
vom 02.06.2015 bekannt gemacht worden (GVBl. II, S. 1-2). Diese Verordnung ist mit Wir-
kung vom 15.05.2009 in Kraft getreten. 

Die Planung entspricht auch den Zielen des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg. 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß Festlegungskarte 1 im „Gestaltungsraum Siedlung“, in 
welchem auf landesplanerischer Ebene eine Siedlungsentwicklung grundsätzlich ermöglicht 
wird (Ziel 4.5 LEP B-B). Die Entwicklung neuer gewerblicher Siedlungsflächen wird gemäß 
Ziel 4.2 LEP B-B durch die Festlegung nicht begrenzt. Das Plangebiet liegt zudem im Frei-
raumverbund. Auch innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung ist dem fachrechtlich gebo-
tenen Freiraumerhalt Rechnung zu tragen.  Gemäß Ziel 5.2 LEP B-B ist der festgelegte Frei-
raumverbund, in dem u.a. besonders hochwertige Freiraumfunktionen eingebunden sind, zu 
sichern und in seiner Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Die Darstellung des Gestaltraumes 
Siedlung erfolgt generalisiert. Die konkrete räumliche Ausgestaltung der Außenkanten des 
Gestaltungsraumes Siedlung ist durch die nachfolgenden Planungsebenen maßstabsgerecht 
zu konkretisieren.  
In Pkt. 3 – Kulturlandschaft wird auf die aktive Kulturlandschaftsentwicklung und nachhaltige 
Gestaltung der differenzierten Qualitäten hingewiesen. Ein spezifischer raumordnerischer 
Handlungsbedarf besteht u. a. besonders in historisch bedeutsamen Kulturlandschaften (Pkt. 
3.2 (G).      
 

1.3.2 Landschaftsprogramm Brandenburg 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg (2001) umfasst, die aus Sicht der Landschaftspla-
nung erforderlichen Entwicklungsziele und Maßnahmen auf Landesebene, die unter Abwä-
gung mit anderen Belangen in das Landesentwicklungsprogramm und die Landesentwick-
lungspläne einfließen. Die Leitlinien des Landschaftsprogramms benennen die nachhaltige 
Sicherung der Naturgüter durch eine am Vorsorgeprinzip orientierte Planung als Aufgabe 
von Naturschutz und Landschaftspflege. Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sind natur-
schutzrelevante Strategien zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, zur Verbesserung der 
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klimatischen Bedingungen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung ausreichender, für die Er-
holung geeigneter Freiräume zu berücksichtigen. Besonders im Ballungsrandgebiet sind die 
Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes, der Naherholung der Bevölkerung und 
der Wasserwirtschaft zu beachten.  
 
Die übergeordneten Ziele werden im Bebauungsplan beachtet. 
 
 

1.3.3 Überörtliche Fachplanungen 

 

1.3.4 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Potsdam ist am 30.01.2013 von der Stadt-
verordnetenversammlung beschlossen worden. Das Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft hat den Flächennutzungsplan mit Verfügung am 06.08.2013 mit einer Maßgabe 
genehmigt. Die Stadtverordnetenversammlung ist der Maßgabe am 29.01.2014 beigetreten. 
Der Flächennutzungsplan ist seit der Bekanntmachung seiner Genehmigung im Amtsblatt 
Nr. 02/2014 am 27.02.2014 wirksam. Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Lan-
deshauptstadt Potsdam ist das Gebiet als Grünfläche mit Zweckbestimmung „Dauerkleingär-
ten“ dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, 1. Ergänzung Teilbereich Nordwestliche Kleingar-
tenanlage Bertinistraße ist mit seinen Festsetzungen somit aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelbar. 
 

1.3.5 Landschaftsplan 

Der Flächennutzungsplan wird ergänzt durch einen Landschaftsplan für das gesamte Stadt-
gebiet, der die Aufgabe hat, Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege darzustellen. Der Landschaftsplan für die Stadt 
Potsdam wurde parallel zum Flächennutzungsplan erarbeitet. Seine Ergebnisse wurden 
nach Abwägung mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen in den Flächennut-
zungsplan aufgenommen.  
Der Landschaftsplan der Landeshauptstadt Potsdam stellt den räumlichen Geltungsbereich 
der 1. Ergänzung des Bebauungsplans als Grün- und Freifläche innerhalb von Siedlungen 
dar.  
 

1.3.6 Stadtentwicklungskonzepte 

1.3.6.1 Wohnungspolitisches Konzept 

In 2015 wurde das ursprüngliche Stadtentwicklungskonzept Wohnen (STEK Wohnen) als 
wohnungspolitisches Konzept für die Landeshauptstadt Potsdam fortgeschrieben und wurde 
am 07.10.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Es beinhaltet 31 Maß-
nahmen und Instrumente zur positiven Beeinflussung des Wohnungsmarktes. 
 
Für den vorliegenden Bebauungsplan hat das wohnungspolitische Konzept keine unmittelba-
re Relevanz.  
 

1.3.6.2 STEK Gewerbe 

Ziel des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK) Gewerbe ist eine ausreichende Versorgung mit 
Gewerbeflächen der Landeshauptstadt Potsdam als Voraussetzung einer erfolgreichen und 
nachhaltigen kommunalen Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsförderung. Das STEK Ge-
werbe ist damit ein Baustein für die Weiterentwicklung der Landeshauptstadt Potsdam zu 
einem attraktiven, modernen und leistungsfähigen Wirtschaftsstandort.  
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Für den vorliegenden Bebauungsplan hat das Stadtentwicklungskonzept Gewerbe keine 
unmittelbare Relevanz.  
 
 

1.3.6.3 STEK Verkehr 

 
Als Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans wurde das Stadtentwicklungskonzept (STEK) 
Verkehr erarbeitet. Es wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 29.Januar 2014 be-
schlossen.  
 

Das STEK Verkehr ist das Leitbild für die Verkehrsentwicklung sowie für die Investitionspla-
nung im Zeitraum bis 2025. Ziel der weiteren Verkehrsentwicklung in der Landeshauptstadt 
Potsdam ist die Sicherung der Mobilität der Bevölkerung bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung insbesondere durch den motorisierten Individualverkehr.  
 
Für den vorliegenden Bebauungsplan hat das Stadtentwicklungskonzept Verkehr keine un-
mittelbare Relevanz, jedoch entspricht das Ziel des Bebauungsplans (Schließung einer Fuß-
Radweglücke) den verkehrlichen Zielstellungen des StEK Verkehr für eine nachhaltige Mobi-
lität. 
 

1.3.6.4 STEK Kleingärten 

 
Das STEK Kleingärten bildet die Grundlage für den Erhalt und die Entwicklung der Kleingär-
ten in Potsdam. Oberstes Ziel ist dabei, die bestehenden Gärten zu sichern, aber auch die 
Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Gärten zu schaffen. Das neue Konzept schreibt 
das bisher geltende Entwicklungskonzept aus dem Jahre 2007 fort und wurde am 05. De-
zember 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen (DS 18/SVV/0725). Der 
Ergänzungsbereich bzw. ein Teil des Flurstücks 1259 sind im StEK Kleingärten als Fläche 
für Kleingarten festgelegt. Die öffentliche Durchwegung stellt ein zentrales Kriterium für die 
Anerkennung als Kleingartenanlage und die Gemeinnützigkeit dar. 
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1.3.7 Benachbarte Bebauungspläne 

 
Nördlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ mit seiner 1. 
Ergänzung grenzt der Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ an. Der 
Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ ist im Jahr 2006 in Kraft ge-
treten und setzt Reine Wohngebiete, Waldflächen sowie öffentliche und private Grünflächen 
fest.  
 
 
 
 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ 
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1.3.8 Sonstige Satzungen  

 

1.3.9 Bestimmungen inkl. Kennzeichnungen und nachrichtlicher Übernahmen 

1.3.9.1 Denkmalschutz 

 
 
Baudenkmale (§ 2 (2) Nr. 1 BbgDSchG) 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden keine Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.  
 
Bodendenkmale 

Es liegen keine Informationen vor, ob sich im Plangebiet Bodendenkmale bzw.  
Bodendenkmalverdachtsflächen befinden. 
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2 Planinhalte und Planfestsetzungen 

 

2.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel der Planung ist die Herstellung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Parkanlage“, welche die Grün-und Wegeverbindung zwischen dem Bebauungsplan Nr. 60 
„Bertinistraße“ und dem Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ her-
stellt.  
 

2.2 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Der Planungsansatz ergibt sich aus den rechtsverbindlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans Nr. 60 „Bertinistraße“, welcher auf dem städtebaulichen Konzept zum Bebauungsplan 
von 2005 basiert. Dieser setzt u. a. eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Park-
anlage“ fest. Ziel dieser Festsetzung ist es, eine innergebietliche Grün-und Wegevernetzung 
zwischen der Höhenstraße, der Bertinistraße und dem Bertiniweg sowie zu angrenzenden 
Baugebieten herzustellen. Die Ergänzungsfläche soll die Grün-und Wegeverbindung pla-
nungsrechtlich auch in diesem Bereich sichern. 
 

2.2.1 Planungsalternativen 

Zur Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ besteht 
aus planerischer Sicht keine Alternative. Auf der Grundlage des städtebaulichen Konzeptes 
zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ dient sie der Sicherung einer 
innergebietlichen öffentlichen Grün-und Wegeverbindung. Weiterhin dient sie der Vernetzung 
des Plangebietes mit angrenzenden Bereichen, wie dem Wohngebiet Campus am Jungfern-
see, der Aussichtsplattform und der geplanten Steganlage am Jungfernsee mit dem öffentli-
chen Halt für ein Wassertaxi sowie dem Pfingstberg.  
 

2.2.2 Verkehrskonzept und Erschließung 

Die Ergänzungsfläche ist Teil einer öffentlichen Wegeverbindung für Fußgänger und Radfah-
rer von der Höhenstraße über die Kleingartenanlagen „Pfingstberg“ e.V. Potsdam und „Berti-
nistraße 12/13 e.V.“ sowie über die öffentlich zugängliche, private Grünfläche im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ zur Straße „Am 
Pfingstberg“ und zum Bertiniweg. 
 
 

2.2.3 Städtebauliches Konzept / Nutzungskonzept 

Für den Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ wurde ein städtebauliches Konzept im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet, welches u. a. die Grün-und Wegeverbindung 
im Plangebiet darstellt.  
 
Für den Ergänzungsbereich wird im Rahmen des Umsetzungsprozesses der Wegeverbin-
dung ein konkretes Konzept für die Gestaltung der öffentlichen Grün- und Wegeverbindung 
im Zusammenhang mit den anschließenden Grünflächen und Wegen erarbeitet. 
 
  
 
 
 

31 von 43 in Zusammenstellung



Kapitel 2 – Planinhalte und Planfestsetzungen  Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, 1. Ergänzung 
__________________________________________________________________________ 

 

Seite 16 von 27 
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2.2.4 Landschaftsplanerisches Konzept 

Ein landschaftsplanerisches Konzept für das Plangebiet liegt nicht vor.  
 

2.3 Begründung der Festsetzungen 

Da es sich bei dem Bebauungsplan um eine erste Ergänzung des Geltungsbereichs des 
schon rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ handelt, gelten die schon 
bestehenden textlichen Festsetzungen weiter.  
 

2.3.1 Öffentliche Grünfläche 

Der gesamte Geltungsbereich der 1. Ergänzung des Bebauungsplans wird zur planungs-
rechtlichen Sicherung einer öffentlichen Grün-und Wegeverbindung zwischen der Höhen-
straße und der privaten Grünfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 95 „Nörd-
lich des Pfingstbergs/Vogelweide“ sowie dem Bertiniweg als öffentliche Grünfläche mit 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt.  
 
Es handelt sich dabei um einen Teil des Höhenwegs, der an der südlichen Geltungsbe-
reichsgrenze des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ in der Höhenstraße beginnt und an 
der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ am 
Bertiniweg endet. Mit der Umsetzung des Wegeabschnittes zwischen der Höhenstraße und 
dem Bertiniweg wird auch die Qualität der Naherholungsfunktion für die Bewohner des Ge-
bietes wesentlich erhöht. Insgesamt entsteht eine geschlossene innergebietliche Wegever-
bindung in einem durch Klein- und Erholungsgärten geprägten Landschaftsraum, welche die 
Straße Am Pfingstberg, die Höhenstraße, die Bertinistraße und den Bertiniweg miteinander 
verbindet und somit zu einem attraktiven Wohnumfeld beiträgt. 
 

 
 
Wegeverbindungen im Bereich Bertiniweg/ Höhenstraße/ Bertinistraße/ Straße Am Pfingstberg 
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Die konkrete Gestaltung der öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ er-
folgt auf der Ebene der Baugenehmigung.  
 
Die textlichen Festsetzungen aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Berti-
nistraße“ unter Punkt 5 „Grünfestsetzungen“ gelten für den Änderungsbereich weiter. Hier 
sind unter Pkt. 5.1 bis 5.7 textliche Festsetzungen zu Ersatzpflanzungen, Baumpflanzungen 
an Straßen und Baugrundstücken, Rahmenbegrünung von Stellplatzanlagen, Tiefgaragen-
begrünung und Befestigung von Flächen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau geregelt. 
 
Weitere textliche Festsetzungen werden für den Ergänzungsbereich nicht getroffen.  

 

2.3.2 Nachrichtliche Übernahmen 

Bei Nachrichtlichen Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB handelt es sich um Inhalte des 
Bebauungsplans, die sich entweder aus der Bindung an Rechtsnormen ergeben, die der 
verbindlichen Bauleitplanung übergeordnet sind, oder aus Inhalten gleichrangiger Satzun-
gen, die schon vor Aufstellung des Bebauungsplans existierten und sich auch über den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans erstrecken. Im Bebauungsplan können keine Festsetzun-
gen getroffen werden, die den nachrichtlich übernommenen Inhalten entgegenstehen. 
 

2.3.2.1 Denkmalschutz 

 
Bodendenkmale 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Bodendenkmale bekannt. 
 
Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfär-
bungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.a., 
entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem 
Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum an-
zuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2  BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entde-
ckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen 
der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten 
und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 
Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG). Die 
Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren. 
 
 

2.3.3 Hinweise (ohne Normcharakter) 

Folgende Hinweise sind für das Verständnis des Bebauungsplans und seiner Festsetzungen 
wie auch für die Vorbereitung und Genehmigung von Vorhaben notwendig. Damit werden die 
Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden frühzeitig auf Probleme hingewiesen, die im 
Rahmen der konkreten Vorhabenplanung zu berücksichtigen sind. 
 

2.3.3.1 Artenschutzhinweis 

Auf die besonderen Anforderungen bezüglich des Artenschutzes weist folgender Hinweis 
hin: 

Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbestän-
den ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders geschützte Tierarten (z.B. 
Vögel, Fledermäuse) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten 
werden. Andernfalls sind bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche 
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Ausnahmegenehmigungen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich 
besondere Beschränkungen/ Auflagen für die Baumaßnahmen ergeben (z.B. Rege-
lung der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren). 

 

2.3.3.2 Munitionsbelastung 

Zu einer Munitionsbelastung des Plangebietes liegen bisher keine Aussagen vor. Im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens hat die Einholung einer Munitionsfreigabebescheini-
gung zu erfolgen. In den Bebauungsplan wurde folgender Hinweis zum Thema Kampfmittel 
aufgenommen: 
 
Vor der Ausführung von Erdarbeiten ist eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. 
Diese Kampfmittelfreiheitsbescheinigung kann durch den Vorhabenträger 
/Grundstückseigentümer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg beantragt wer-
den. Für beide Möglichkeiten ist rechtzeitig vor Baubeginn die entsprechende Beantragung 
bzw. Beauftragung vorzunehmen. 
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2.4 Flächenbilanz 

Die Fläche des Geltungsbereichs der 1. Ergänzung des Bebauungsplans beträgt 81 m² und 
ist als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. 
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3 Auswirkungen des Bebauungsplans  

 

3.1 Auswirkungen auf die Stadtstruktur 

Der Bebauungsplan setzt eine öffentliche Grünfläche fest und sichert somit eine Grün- und 
Wegeverbindung im Plangebiet. Festsetzungen für eine Bebauung werden nicht getroffen.  
 

3.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Durch die planungsrechtliche Sicherung der öffentlichen Grünfläche wird das öffentliche 
Grünflächen- und Wegenetz sowie die Erholungs- und Freizeitnutzung gestärkt.  
 

3.3 Soziale Auswirkungen 

Die „Richtlinie zur sozialgerechten Baulandentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam“ 
(Drucksache 16/SVV/0728), kurz: „Potsdamer Baulandmodell“) umfasst Regelungen zur 
Kostenbeteiligung bei der Herstellung sozialer Infrastruktur und zur Verpflichtung zur Errich-
tung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum. Betrachtet werden dabei ledig-
lich Planverfahren mit neu bzw. über den Bestand hinaus, festgesetzten Wohnbaurechten. 
Im vorliegenden Planverfahren werden keine Wohnbaurechte festgesetzt, sodass das Pots-
damer Baulandmodell keine Anwendung findet.  
 

3.4 Auswirkungen auf die technische Infrastruktur 

Das Fuß- und Radwegenetz im Bereich Bertinistraße, Höhenstraße und Straße „Am Pfingst-
berg“ wird gesichert und verbessert. Mit dem Schließen einer Fuß- und Radwegelücke wird 
eine nachhaltige Mobilität gefördert. 
 

3.5 Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen der Herstellung der öffentlichen Grün- und Wegefläche liegen 
etwa bei 12.150 Euro. Für die Pflege der Grünfläche entsteht ein Aufwand von etwa 405 Eu-
ro pro Jahr. Die Kosten für die Herstellung und Pflege der öffentlichen Grün- und Wegefläche 
werden durch die Landeshauptstadt Potsdam getragen.   
 
Das Bebauungsplanverfahren wird durch die Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. 
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4 Verfahren 

 

4.1 Übersicht über den Verfahrensablauf 

 
1 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan am 13.09.2017 (DS 17/SVV/0656) 

 
2     Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2       
       Baugesetzbuch vom 01.03.2018 bis 09.04.2018 
 
3     Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch vom 30.07.2018 bis      
       07.09.2018 
 
 

5 Abwägung - Konfliktbewältigung 

 

5.1 Abwägung der geprüften Planungsalternativen 

 
Zur Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ besteht 
aus planerischer Sicht keine Alternative. Die 1. Ergänzung übernimmt die im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ auf Grundlage eines 
städtebaulichen Konzeptes festgesetzte öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Parkanlage“ zur planungsrechtlichen Sicherung einer öffentlichen Grün- und 
Wegeverbindung. 
 

5.2 Abwägung der betroffenen Belange 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und weiterer Behörden 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
Baugesetzbuch wurden mit Schreiben vom 01.03.2018 der Zentraldienst der Polizei -  
Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR 
beteiligt. Weitere Träger öffentlicher Belange wurden aufgrund der beschränkten 
Planungsinhalte des Ergänzungsverfahrens als nicht betroffen eingeschätzt. 
 
Darstellung der Abwägungsergebnisse (Träger öffentlicher Belange) 
Es erfolgte eine Stellungnahme des Zentraldienstes der Polizei -  
Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 22.03.2018 mit dem Hinweis, dass grundsätzlich keine 
Einwände gegen das Vorhaben bestehen und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
die Einholung einer Munitionsfreigabebescheinigung zu erfolgen hat. In den Bebauungsplan 
wurde ein Hinweis zum Thema Kampfmittel aufgenommen. Das Landesbüro anerkannter 
Naturschutzverbände GbR hat sich zu der Planung nicht geäußert.  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die öffentliche Auslegung zur 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ 
gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch erfolgte im Zeitraum vom 30.07.2018 bis zum 
07.09.2018. Es wurde eine Stellungnahme durch die Eigentümerin der Flurstücke 1257, 
1258, 1259, Flur 1 der Gemarkung Potsdam in anwaltlicher Vertretung abgegeben.  
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In der Stellungnahme wird die nicht ausreichende Berücksichtigung der 
Eigentümerinteressen durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ auf einem privaten Flurstück bemängelt und als Eingriff in 
das Grundrecht gemäß Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz beanstandet und auf die 
Unbestimmtheit der Festsetzung verwiesen. Aus Sicht der Stellungnehmenden muss beim 
Erlass wie bei der Änderung eines Bebauungsplans im Rahmen der planerischen Abwägung 
das private Interesse am Erhalt bestehender baulicher Nutzungsrechte mit dem öffentlichen 
Interesse an der gewollten städtebaulichen Neuordnung des Plangebietes abgewogen 
werden, da eine privatnützige Nutzung durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
zukünftig verhindert wird. Nur die Durchsetzung eines erheblich übergeordneten, öffentlichen 
Wohls rechtfertigt die Einschränkung des privaten, verfassungsrechtlich geschützten 
Eigentumsrechtes. Weiterhin wurde eine Alternativenprüfung und eine konkrete, 
konzeptionelle Gestaltung des Plangebietes gefordert und um einen Gesprächstermin 
gebeten.  
 
Darstellung der Abwägungsergebnisse (Öffentlichkeit) 
Die 1. Ergänzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ liegt im 
Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch und ist Teil des Flurstücks 1259, Flur 1 in der 
Gemarkung Potsdam, welches südlich an das Flurstück 913 angrenzt. Es handelt es sich um 
einen unzugänglichen und verwilderten Grünbereich, welcher vom Bertiniweg aus erreichbar 
ist und nördlich an die Gärten der Kleingartenanlage „Bertinistraße 12/13 e.V.“ grenzt. Im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ ist die Kleingartenanlage als pri-
vate Grünfläche mit Zweckbestimmung „Erholungsgärten“ festgesetzt. Die öffentliche Zu-
gänglichkeit des Plangebietes von der Höhenstraße aus, ist zurzeit nicht gegeben, da der 
private Grundstückseigentümer den Wegezugang durch die Kleingartenanlagen gesperrt hat.  
 
Der Ergänzungsbereich mit seiner Fläche von 81 qm setzt eine öffentliche Grünfläche mit 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ fest. Damit übernimmt er die Festsetzung aus dem rechts-
wirksamen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, welcher für die südlich angrenzenden 
Flurstücke 1259 und 913 überwiegend eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Parkanlage“ mit dem Ziel der Sicherung einer öffentlichen Grün-und Wegeverbindung zu 
den Baugebieten im Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ festsetzt. 
  
Weiterhin sind der Ergänzungsbereich bzw. ein Teil des Flurstücks 1259 im Stadtentwick-
lungskonzept (StEK) Kleingärten als Fläche für Kleingarten festgelegt. Die öffentliche 
Durchwegung stellt ein zentrales Kriterium für die Anerkennung als Kleingartenanlage und 
die Gemeinnützigkeit dar. 
 
Die 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ dient lediglich der vollständigen 
Umsetzung dieser schon seit 2005 von der Stadt Potsdam angestrebten öffentlichen Grün-
und Wegeverbindung, welche ein wichtiger Teil eines bislang noch nicht vollständig nutzba-
ren, öffentlichen Fußwegenetzes im Bereich Bertinistraße / Pfingstberg ist. Grundlage dafür 
ist das städtebauliche Konzept zum Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“, welches die inn-
ergebietliche Wegevernetzung zwischen Höhenweg, Bertinistraße und Bertiniweg darstellt. 
Darüber hinaus dient diese Wegeverbindung der übergebietlichen Vernetzung zu dem im 
Bau befindlichen Wohngebiet Campus am Jungfernsee, der Aussichtsplattform am Jung-
fernsee sowie zu der dort geplanten Steganlage mit einem öffentlichen Halt für ein Wasser-
taxi und ebenso zu dem in der Nähe gelegenen Pfingstberg.  
 

Auch im Hinblick auf das Gebot der gerechten Abwägung der öffentlichen und privaten Be-
lange gilt, dass der Bebauungsplan nach seiner spezifischen Funktion einen Rahmen setzen 
soll. Er braucht hingegen nicht alle Probleme, die sich aus der in ihm enthaltenen grundsätz-
lichen Zulassung bestimmter Nutzungen im Plangebiet im Einzelfall für andere schon selbst 
abschließend zu bewältigen.  
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Die Eigentümerin macht ganz allgemein ihre Rechte aus der Bestandsgarantie ihres privaten 
Grundstückes gem. Art. 14 Abs. 1 GG geltend. Da sich die Fläche in einem von Erholungs-
gärten geprägten Bereich befindet und planungsrechtlich gemäß § 35 BauGB als Außenbe-
reich eingestuft ist bzw. im Flächennutzungsplan als Grünfläche festgelegt ist, ist eine bauli-
che Nutzung planungsrechtlich ausgeschlossen. Die Eigentümerin bezieht sich demnach auf 
eine Nutzung als private Grünfläche. Hinzu kommt, dass es sich um eine 81 qm große ver-
wilderte Brachfläche handelt, die derzeit nicht genutzt wird. Beabsichtigte Nutzungsalternati-
ven hat die Eigentümerin bislang nicht vorgetragen.  
Insgesamt ist der mit den Planungszielen des Bebauungsplanes verbundene Eingriff nicht 
als erheblich einzuschätzen und ist durch die überragende Bedeutung der öffentlichen Be-
lange gerechtfertigt. Die 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ setzt eine 
öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ fest. Die Fläche ist Teil des Flur-
stücks 1259, Flur 1 in der Gemarkung Potsdam. Diese Teilfläche dient der vollständigen 
Umsetzung der öffentlichen Grün- und Wegeverbindung zwischen dem Bebauungsplan Nr. 
60 „Bertinistraße“ und dem Bebauungsplan Nr. 95 „Nördlich des Pfingstbergs/Vogelweide“ 
und basiert auf dem städtebaulichen Konzept zum Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“.  
Mit der Umsetzung des Wegeabschnittes zwischen der Höhenstraße und dem Bertiniweg 
wird auch die Qualität der Naherholungsfunktion für die Bewohner des Gebietes wesentlich 
erhöht. Insgesamt entsteht eine geschlossene innergebietliche Wegeverbindung in einem 
durch Klein- und Erholungsgärten geprägten Landschaftsraum, welche die Straße Am 
Pfingstberg, die Höhenstraße, die Bertinistraße und den Bertiniweg miteinander verbinden 
und somit zu einem attraktiven Wohnumfeld beitragen.  
Diesen Zielsetzungen wird ein höherer Rang beigemessen als dem vollständigen unverän-
derten Erhalt der bestehenden Situation.   
 
Auch eine alternative Gestaltung der Planinhalte und Festsetzungen für den Ergänzungsbe-
reich ist im Sinne des öffentlichen Interesses an der Zugänglichkeit des Plangebietes und 
angrenzender Bereiche über ein durchgängig nutzbares, öffentliches Wegenetz ausge-
schlossen.  
 
Bei der Festsetzung von Grünflächen kann die Eigentümerin grundsätzlich gemäß § 40 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 8 BauGB Entschädigungsansprüche geltend machen, soweit ihr Vermögens-
nachteile entstehen. Die Höhe der Entschädigung dürfte sich im dreistelligen Bereich bewe-
gen.   
 
Die Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ist hin-
reichend bestimmt. Was unter öffentlicher Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zu verstehen ist, hat das OVG Münster mit Urteil vom 
23.10.2001- 10a D 192/98.NE erläutert und dabei nur geringe begriffliche Anforderungen ge-
stellt. Demnach dient die Zweckbestimmung "Parkanlage" in erster Linie der Klarstellung, 
dass nur eine begrünte Fläche und nicht etwa Dauerkleingärten, Sport-, Zelt-, Badeplätze 
o.ä. angelegt werden sollen. Dies wird durch die Aufzählung der möglichen Zweckbestim-
mungen öffentlicher Grünflächen in § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB bestätigt. Darin ist nämlich von 
den lediglich begrünten Flächen allein die Parkanlage aufgeführt, während die Aufzählung 
der weiteren nicht allein begrünten Flächen deutlich differenzierter ausfällt. Dies bringt die 
Einschätzung des Gesetzgebers zum Ausdruck, dass der Unterscheidung zwischen ver-
schiedenen ausschließlich begrünten Flächen im Allgemeinen bauplanungsrechtlich keine 
besondere Bedeutung zukommt. Dementsprechend ist ein weites Verständnis des Begriffs 
der Parkanlage geboten. Der Begriff ist dahin auszulegen, dass eine im Übrigen unbebaute 
begrünte Fläche lediglich nach gartenbaulichen, ökologischen, landschaftsästhetischen oder 
ähnlichen Gesichtspunkten gestaltet sein muss. Die Festsetzung einer Parkanlage mag we-
niger selbsterklärend sein als z.B. die Festsetzung von "Hausgärten". Das nimmt ihr aber 
nicht die erforderliche Bestimmtheit (vgl. dazu Spoerr/Parmentier, BauR 2000, 189), denn 
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zusätzliche textliche Festsetzungen setzt § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zur Gültigkeit einer sol-
chen Festsetzung generell nicht voraus (OVG Lüneburg, Urt.v. 24.11.2010 – 1 KN 266/07). 
 
Im Übrigen richtet sich das erforderliche Maß der Konkretisierung von Festsetzungen eines 
Bebauungsplans danach, was nach den Umständen des Einzelfalls, also den Planungszielen 
und den örtlichen Verhältnissen, für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist und dem Gebot gerechter Abwägung der konkret berührten privaten und öffentlichen Be-
lange entspricht (siehe u.a. BVerwG, Beschl. V. 28.08.1987 – BVerwG 4 N 1.86).  
 
In dem von § 1 Abs.3 und § 9 BauGB gezogenen Rahmen bestimmt die Gemeinde in plane-
rischer Gestaltungsfreiheit, welches Maß an Konkretisierung von Festsetzungen der jeweili-
gen Situation angemessen ist. Dabei kann eine gewisse planerische Zurückhaltung durchaus 
der Funktion des Bebauungsplans entsprechen. Die 1. Ergänzung übernimmt die Festset-
zung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Parkanlage“ für einen sehr klei-
nen Planbereich von 81 qm aus dem rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ 
zur Umsetzung einer öffentlichen Grün- und Wegeverbindung, da es sich um eine Ergän-
zung mit denselben Planzielen handelt.  
 
Eine konkrete Planung für die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche ist auf der Ebene des 
Bebauungsplans nicht notwendig und wird im Rahmen des Umsetzungsprozesses im Zu-
sammenhang mit der Planung für den gesamten öffentlichen Grün-und Wegebereich im Be-
bauungsplan Nr. 60 „Bertinistraße“ erstellt.  
 
Auf Bitte der Eigentümerin wurde in anwaltlicher Vertretung gemeinsam mit der Verwaltung 
beraten, welche zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten für das Flurstück 1259 bestehen. 
Unabhängig von dem Ergänzungsverfahren werden Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Eine 
Änderung der Planung für die 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 60 „Bertinistraße“ ist 
nicht erforderlich. 
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6 Rechtsgrundlagen 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 

2017 (BGBl. I S. 3634) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 

1057) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-

halts (Planzeichenverordnung – PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 

58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 

Mai 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 14], S. 1) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgi-

sches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. 

I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 

2016 (GVBl. I/16, [Nr. 5]) 

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Bran-

denburgisches Denkmalschutzgesetz – BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 

09], S. 215) 
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7 Anlagen 

 
 
 
Hinweise 
 

1. Artenschutz 
 
Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist 
zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, Fledermäu-
se) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls sind 
bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§ 45 
Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen/ Auflagen 
für die Baumaßnahmen ergeben (z.B. Regelung der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquar-
tieren). 
 
 

2. Kampfmittel 
 
Vor der Ausführung von Erdarbeiten ist eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. 
Diese Kampfmittelfreiheitsbescheinigung kann durch den Vorhabenträ-
ger/Grundstückseigentümer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg beantragt o-
der durch einen Nachweis der Kampfmittelfreiheit einer vom Grundstückseigentümer beauf-
tragten Fachfirma beigebracht werden. Für beide Möglichkeiten ist rechtzeitig vor Baubeginn 
die entsprechende Beantragung bzw. Beauftragung vorzunehmen. 
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